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BEITRAGSINFORMATION FÜR  

STUDIERENDE 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 
 
Als Studierende/r in Deutschland muss man über eine 
Krankenversicherung abgesichert sein. 
Diese Krankenversicherung ist eine wichtige  
Voraussetzung, um an einer Hochschule als Student/in 
eingeschrieben werden zu können. 
 
Als Student/in besteht für Sie Versicherungsschutz in 
 
  der Krankenversicherung 
  der Pflegeversicherung und 
  der Unfallversicherung (während des Besuchs der 

 Hochschule). 
 
Die Kranken- und Pflegeversicherung wird von uns als 
Krankenkasse durchgeführt. Die Unfallversicherung 
besteht automatisch über die Hochschule.  
Der Versicherungsschutz für KV und PV beginnt im 
Allgemeinen mit dem Semester. Bei Einschreibung nach 
Beginn des Semesters beginnt die Versicherung mit 
dem Tag der Einschreibung. 
 
 
Beiträge für versicherungspflichtige Studierende  
DAK-Gesundheit (Stand 07/2023) 
 Krankenversicherung 96,79 Euro im Monat 
 Pflegeversicherung 27,61 Euro im Monat 
 Für Kinderlose, die das 23. Lebensjahr vollendet 

haben, ist ein Beitragszuschlag in Höhe von  
4,87 Euro monatlich zu zahlen. 

 
 
Für Ihre Hochschule benötigen Sie zur Einschreibung 
eine Versicherungsbescheinigung. Wir machen es Ihnen 
so einfach wie möglich. Sobald uns der Mitgliedsantrag 
vorliegt, erhält Ihre Hochschule durch uns automatisch 
eine maschinelle Versicherungsbescheinigung, die 
sogenannte M10 Meldung. 
Falls Ihre Hochschule noch nicht am digitalen System 
teilnimmt, erhalten Sie von uns eine Versicherungs-
bescheinigung in Papierform. 
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Nebenverdienst 
 
Als ein ordentlicher Studierender können Sie neben 
Ihrem Studium eine Beschäftigung ausüben, wenn die 
Beschäftigung: 
 
 nicht mehr als 20 Stunden wöchentlich ausgeübt 

wird oder 
 auf nicht mehr als 3 Monate befristet ist oder 
 lediglich auf die Semesterferien begrenzt ist 

 
Sollten diese Grenzen überschritten werden, gelten Sie 
nicht mehr als Student/in, sondern als Beschäftigte/r 
und werden entsprechend sozialversicherungspflichtig. 
Bevor Sie eine Beschäftigung aufnehmen, sollten Sie 
sich bei uns beraten lassen. Wir sind Ihnen gerne 
behilflich. 
 
Wir möchten während dieser spannenden Zeit an Ihrer 
Seite sein und Sie mit tollen Angeboten, Leistungen 
und Services unterstützen. Wie z.B. unsere attraktiven 
Tarife DAK Fit & Cash und Garantietarif 50.  
Zuschüsse für Sportkurse, starke Online-Coachings und 
digitale Services, bis hin zu Extra-Leistungen wie 
Zahnreinigung oder Reiseimpfungen –  
die DAK-Gesundheit hat als Krankenkasse für 
Studierende einiges im Gepäck.  
Es lohnt sich! 


